
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 739/2013 

 
Datum: 18.06.2013 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Fachgebiet Personal/Organisation 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Verwaltungsausschuss 26.06.2013 öffentlich   

Stadtrat 09.07.2013 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Ernennung des gewählten Beigeordneten des Geschäftsbereichs II zum hauptamtlichen 

Beamten auf Zeit 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 56 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO); § 163 Abs. 1 i .V. m.  

§ 138 und § 10 Nr. 1 Sächsisches Beamtengesetz (SächsBG); § 11 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 1 

SächsBG und § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Plauen 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Herr Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, Herrn Levente Sárközy 

auf Grundlage der Wahl vom 11.06.2013 für die Amtszeit ab 01.09.2013 zum hauptamtlichen Beamten auf Zeit 

zu ernennen. 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
In der Stadtratssitzung am 11.06.2013 wurde Herr Levente Sárközy vom Stadtrat der Stadt Plauen zum 

Beigeordneten für den Geschäftsbereich II für die Amtszeit ab 01.09.2013 gewählt. 

 

Neben dieser dem Beigeordneten dadurch vermittelten demokratischen Legitimation ist zur Begründung des für 

die Bestellung zum Beigeordneten erforderlichen Beamtenverhältnisses die Ernennung zum Beamten auf Zeit 

erforderlich.  

 

Über die Ernennung eines Beamten des höheren Dienstes entscheidet gemäß § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der 

Stadt Plauen der Stadtrat. 

 

Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde (§8 Beamtenstatusgesetz).  

 

Die Amtszeit des Beigeordneten beträgt 7 Jahre.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 
 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 

N
u

m
m

er
 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    



    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer  
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